
15. Nachtrag zur Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren 
und Kostenerstattungen  für die 

Wasserversorgung der Gemeinde Kalefeld 
(Wasserabgabensatzung) 

 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58  und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes (NKomVG) i. V. m. §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG), beide Gesetze in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Ge-
meinde Kalefeld in seiner Sitzung am 13.Dezember 2011 folgenden 15. Nachtrag be-
schlossen: 
 
 
 

Artikel  I 
 
Die Wasserabgabensatzung vom 17. Dezember 1987 i. d .F. des 14. Nachtrages vom 
15.12.2009 wird geändert.  
 
§ 13 Ziffer 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,40  €/m³. 
 
 

Artikel  II 
 

Inkrafttreten 
 
Dieser 15. Nachtrag zur Wasserabgabensatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
Kalefeld, den 13.12.2011 
 
          

Gemeinde Kalefeld 
  
  L.S. 
                             

(gez.) Edgar Martin 
Bürgermeister             


